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Medien-Information - Schleswig-Holstein

10.03.2015 - schÃ¤ftigten, Studierenden und moderner Hochschulen in Schleswig-Holstein. KIEL. Wissenschaftsministerin Kristin Alheit hat heute (10.3.) ... 
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Medien-Information 10. März 2015 Kristin Alheit bringt Hochschulgesetz ins Kabinett: Basis zur Stärkung der Beschäftigten, Studierenden und moderner Hochschulen in Schleswig-Holstein KIEL. Wissenschaftsministerin Kristin Alheit hat heute (10.3.) in erster Kabinettsbefassung die Novelle des Hochschulgesetzes eingebracht. Das Kabinett hat den Gesetzentwurf zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Novelle geht damit in die Anhörung mit den Beteiligten. „Der größte Wert der Hochschulen sind die Menschen, die darin arbeiten und studieren. Mit dem Reformpaket schaffen wir verlässliche Rahmenvorgaben, um Hochschulen, Beschäftige und Studierende weiter zu stärken. Zugleich ist dies ein wichtiger Beitrag, um im nationalen und internationalen Wettbewerb weiterhin erfolgreich zu bestehen und die Hochschulen bei einer modernen und zukunftsweisenden Ausrichtung zu unterstützen“, so Ministerin Alheit. „Wir tragen damit zu attraktiveren Hochschulen in SchleswigHolstein bei, beispielsweise durch verlässlichere Karrierewege für Nachwuchswissenschaftler, bessere Promotions-Möglichkeit für Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen oder Zugangserleichterungen für qualifizierte Berufstätige. Mein Dank gilt den Hochschulen und Beteiligten für die Anregungen zur Novelle. Wir werden den gemeinsamen Dialog fortsetzen“, so Alheit weiter. Am Mittwoch (11.3.) stellt Alheit das Gesetz im Rahmen der Hochschulkonferenz den Hochschulen vor. Ziele der Novellierung sind unter anderem - vor dem Hintergrund der steigenden Zahl der befristeten Arbeitsverträge für Nachwuchswissenschaftler auf eine größere Verlässlichkeit in der Beschäftigung hinzuwirken, - die Gleichstellung an Hochschulen zu stärken, -



der Praxiserfahrung des Hochschulgesetzes 2007 Rechnung zu tragen, Landesregelungen an die Entwicklungen und Beschlussfassungen der Kultusministerkonferenz anzupassen, vor dem Hintergrund des steigenden Fachkräftebedarfs Zugangswege zu erleichtern und neue Wege zur Promotion für Fachhochschulabsolventinnen und -absolventen zu ermöglichen.



„Der Landesregierung ist sehr bewusst, dass sowohl der gesetzliche Rahmen als auch die Mittelausstattung stimmen muss, um die Hochschulen im Land weiter voran zu brin-



gen. Wir investieren daher mehr als je zuvor in unsere Hochschulen und setzen uns weiterhin für Verbesserungen ein. Mit dem Hochschulgesetz tragen wir dazu bei, dass der gesetzliche Rahmen stimmt“, so Alheit weiter. Zu den Neuerungen des Hochschulgesetzes gehören: 1. Größere Transparenz zwischen den Hochschulgremien: Transparenz und der Informationsaustausch zwischen den Hochschulgremien werden durch die Einführung einer Berichtspflicht über die Erfüllung der Aufgaben des Hochschulrates und ein Antrags- und Rederecht der oder des Vorsitzenden des Senats im Hochschulrat verbessert. 2. Klare Aufgabenverteilung in den Leitungsstrukturen: Die Aufgabenverteilung zwischen Hochschulrat, Präsidium und Senat wird neu geordnet: Unter anderem wird der Hochschulrat von der Zustimmungspflicht zu Satzungen in Selbstverwaltungsangelegenheiten sowie von der Überwachung der Erfüllung der Ziel- und Leistungsvereinbarungen entlastet. Der Senat beschließt künftig über diese Satzungen abschließend. Für die Erfüllung der Ziel- und Leistungsvereinbarung ist hochschulintern das Präsidium verantwortlich. 3. Stärkung der Mitbestimmungsrechte der Studierenden im Senat und im Fachbereichskonvent: Die Studierenden erhalten ein Widerspruchsrecht in Angelegenheiten der Lehre, des Studiums und der Prüfungen. Die oder der Vorsitzende des allgemeinen Studierendenausschusses erhält ein zusätzliches Rede- und Antragsrecht im Senat. Zudem wird die Beteiligung der Studierenden und der anderen Mitgliedergruppen an der Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten und der Kanzlerin oder des Kanzlers verbessert. Künftig sind für die jeweiligen Findungskommissionen zur Vorbereitung der Wahl mindestens eine Vertreterin oder ein Vertreter aus jeder Mitgliedergruppe zu nominieren. Die studentischen Fachschaften erhalten darüber hinaus den Status rechtsfähiger Teilkörperschaften. Damit wird die Aufgabenwahrnehmung in den Fachschaftsvertretungen rechtlich besser abgesichert. 4. Regelung für gute Beschäftigungsbedingen: Die Hochschulen erhalten den gesetzlichen Auftrag, sich für gute Beschäftigungsbedingungen ihres Personals einzusetzen und sollen dazu Regelungen in einem Verhaltenskodex erlassen, die unter anderem nähere Vorgaben für die Befristung von Arbeitsverträgen sowie Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf enthalten. 5. Verlässlicherer Karrierewege für Nachwuchswissenschaftler: Für Juniorprofessorinnen und -professoren werden die Möglichkeiten in Anlehnung an das amerikanische „Tenure-Track-System“ weiterentwickelt. Damit kann ein Karriereweg angeboten werden, an dessen Ende die Berufung auf eine unbefristete Professur steht. 6. Erleichterung der Zugangs- und Zulassungsbedingungen für beruflich qualifizierte Studienbewerberinnen und -bewerber: Die Aufnahme eines Probestudiums wird bereits nach dreijähriger statt bislang fünfjähriger Berufstätigkeit möglich. Im Bereich des Hochschulzulassungsrechts werden erstmals Vorabquoten für beruflich qualifizierte Studienbewerberinnen und -bewerber sowie für Probestudierende eingeführt.



7. Förderung der Gleichstellung als Aufgabe der Hochschulen wird im Gesetz deutlicher herausgestellt. Die Position der Gleichstellungsbeauftragten an der Hochschule wird insgesamt deutlich gestärkt. Aufgenommen wird ein gesetzliches Widerspruchsrecht der Gleichstellungsbeauftragten, wenn nach ihrer Auffassung die Entscheidung eines Organs der Hochschule gegen den Gleichstellungsauftrag verstößt. Außerdem werden weitere Bestimmungen zur fachlichen Weisungsfreiheit und über die räumliche und personelle Ausstattung der Gleichstellungsbeauftragten in das Gesetz aufgenommen und damit nicht mehr einer Regelung in der Verfassung der Hochschule überlassen. Für hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte wird die berufliche Absicherung nach einer ersten Wiederwahl verbessert. Zudem wird der Diversity-Ansatz neu im Hochschulgesetz verankert. 8. Promotionsmöglichkeit für Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen an einem Promotionskolleg: Die Rolle der Fachhochschulen bei der akademischen Ausbildung wird gestärkt. Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen erhalten über die Einführung eines Promotionskollegs SchleswigHolstein eine zusätzliche Promotionsgelegenheit. Die bisherigen Möglichkeiten des Hochschulgesetzes über gemeinsame Promotionsverfahren an Universitäten werden damit deutlich erweitert. Fachhochschulabsolventinnen und -absolventen wird durch das Promotionskolleg ein verlässlicher Rahmen zur Durchführung von Promotionsvorhaben geboten. Die Promotion soll im Rahmen von Forschungsteams stattfinden, die sich aus mindestens drei Fachhochschulprofessorinnen oder Professoren und mindestens einer Universitätsprofessorin oder einem Universitätsprofessor zusammensetzen. Fachhochschulprofessorinnen und -professoren können sich am Promotionskolleg beteiligen, wenn ihre Forschungsstärke durch eine externe Begutachtung positiv evaluiert wurde, sie eine Zweitmitgliedschaft an einer schleswig-holsteinischen Universität erworben haben oder wenn sie zusätzliche wissenschaftliche Leistungen im Rahmen einer Juniorprofessur oder durch eine Habilitation nachweisen können. Zur Qualitätssicherung werden die Betreuung und die Begutachtung der Promotion in verschiedene Hände gelegt. Eine Gutachterin oder ein Gutachter muss aus einer Universität stammen. Flankierend dazu werden die Vorlesungszeiten an Universitäten und Fachhochschulen angeglichen, um Kooperationen zwischen Universitäten und Fachhochschulen zu erleichtern und zusätzliche Freiräume für die Forschung an Fachhochschulen zu schaffen. 9. Regelungen zum verantwortungsvollen Umgang mit der Freiheit von Wissenschaft und Forschung: Hochschulen sollen dazu nähere Regeln erlassen, auch vor dem Hintergrund der steigenden Drittmittel/Forschungsförderung durch die Wirtschaft. Außerdem sieht das Gesetz die Einrichtung von Ethikkommissionen zur Bewertung von Forschungsvorhaben vor, an denen auch der wissenschaftliche Mittelbau beteiligt werden soll.



Verantwortlich für diesen Pressetext: Christian Kohl | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein | Adolf-Westphal-Straße 4, 24143 Kiel | Telefon 0431 988-5317 | E-Mail: pressestelle@ sozmi.landsh.de | Medien-Informationen der Landesregierung finden Sie aktuell und archiviert im Internet unter www.schleswigholstein.de | Das Ministerium finden Sie im Internet unter www.sozialministerium.schleswig-holstein.de
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MEDIENINFORMATION 

A Division of Nissan International SA. Zone d'activitÃ© La PiÃ¨ce 12. 1180 Rolle, Switzerland www.infinitipress.eu. MEDIENINFORMATION. 22. September 2016.
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Medieninformation 

FrÃ¼hsommer die komplette Preisliste des QX30 Premium Active Crossovers bekannt. Zu seiner MarkteinfÃ¼hrung wird der QX30 mit einem 170 PS starken 2 ...
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MEDIENINFORMATION 

21.09.2016 - Marke viel Schwung mit. Raoul bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Verkauf und im Marketing mit, die unsere WachstumsplÃ¤ne stÃ¼tzen ...
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medieninformation 

So findet man seinen Infiniti auch auf dem grÃ¶ssten Parkplatz. -. â€œGesundheitsstatusâ€�: Monatliche Bilanz Ã¼ber den Zustand von ABS, Airbags,. Bremsen, Motor ...
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MEDIENINFORMATION 

des Renault Sport Formula One Teams im Bereich der. Hybridtechnologie. Weitere Informationen zu INFINITI und seinen branchenfÃ¼hrenden. Technologien ...
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MEDIENINFORMATION 

Berlin-Charlottenburg, HRB 111986. Steuernummer. 37/159/21023. USt-ID. DE258999258. Demokratische Abstimmung Ã¼ber Stipendienvergabe ist gestartet.
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MEDIENINFORMATION 

29.01.2013 - Matthias Ernst war zuvor als Unternehmensberater bei McKinsey & Co. Inc. tÃ¤tig. Er studierte an der UniversitÃ¤t Paderborn und der IESE ...
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schleswigholstein quiz 250 fragen ... AWS 

SQ2FZVJCUKH45-0 | PDF | 90 Page | 2,727 KB | 0 Jan, 2018. If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Schleswigholstein Quiz 250. Fragen Zusammengestellt Von Joh
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displaced persons dps in schleswigholstein 

Get Free Read Online Ebook PDF displaced persons dps in schleswigholstein 19451953 kieler werkstucke reihe a beitrage zur at our. Ebook Library.
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medieninformation 

und verÃ¤ndern unsere Sehgewohnheiten. Gerade hier am Oberrhein helfen sie uns, den Rhein als Grenze zu Ã¼berwindenâ€œ, so Georg FrÃ¶hner, Vorsitzender des.
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Medieninformation - Thüringer Verfassungsgerichtshof - Freistaat ... 

21.05.2014 - 4/2014. Regelung der staatlichen Finanzhilfe für Schulen in freier Trägerschaft verstößt gegen die Thüringer Verfassung und muss bis zum 31.
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Medieninformation â€“ Antrieb 

Inspiration bei allen StraÃŸenverhÃ¤ltnissen ideal und schickt die HÃ¤lfte der verfÃ¼gbaren Antriebskraft bei Bedarf â€“ etwa bei rutschigen Bedingungen wie bei.
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MEDIENINFORMATION FITTING ROOM 
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MEDIENINFORMATION FC KREUZBERG 
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medieninformation - Eisbären Berlin 

15.06.2017 - Clubs Eisbären Berlin sowie weiteren Partnern und Verbänden. Das Zusammenwirken bietet vor allem dem ... Sportliche Leitung. Susann Götz ...
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Medieninformation MODOMOTO TV SPOT 14042014 
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Medieninformation - Glarner Kantonalbank 

04.02.2016 - Dividendenausschüttung fliessen bei positivem Entscheid der Generalversammlung rund 8,0. Millionen Franken an die öffentliche Hand.
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Medieninformation - Glarner Kantonalbank 

30.09.2015 - Derivative Finanzinstrumente (Kontraktvolumen). 1'263'251. 1'539'908. â€“276'657. â€“18.0. Positive Wiederbeschaffungswerte. 11'441. 16'299.
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Medieninformation - Heide-Express 

06.03.2011 - die von unserer Seite www.heide-express.de heruntergeladen werden können oder sich im. Anhang befinden. Ihr Ansprechpartner: Dirk Rogl.
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haack grundschulatlas ausgabe fur schleswigholstein und hamburg 

Are you looking for haack grundschulatlas ausgabe fur schleswigholstein und hamburg atlas mit arbeitsheft 14 PDF?. If you are areader who likes to download ...
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Medieninformation - Thüringer Verfassungsgerichtshof - Freistaat ... 

21.05.2014 - verstößt gegen die Thüringer Verfassung und muss bis zum 31. März. 2015 neu gefasst werden ... Nach ihnen bestimmt nicht der Thüringer Landtag, sondern die Kultus- verwaltung die ... Die Mitglieder. Prof. Dr. Baldus, Dr.
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Medieninformation - Glarner Kantonalbank 

30.09.2015 - 203'587. 194'096. 9'491. 4.9. Beteiligungen. 2'318. 3'008. â€“ 690. â€“22.9. Sachanlagen. 23'899. 20'444. 3'455. 16.9. Immaterielle Werte. â€“. â€“. â€“.
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Medieninformation - Glarner Kantonalbank 

22.04.2015 - Die Abgeltungskosten fÃ¼r die Staatsgarantie an den Kanton Glarus sind mit. 0,4 Mio. Franken leicht hÃ¶her als im Vorjahr. 0,8 Mio. Franken mehr Bruttogewinn. Die GLKB realisiert einen Bruttogewinn von 5,3 Mio. Franken. Die Bank erzielt 
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Medieninformation - Glarner Kantonalbank 

Glarus, 2. August 2017. Medieninformation. Halbjahresabschluss der Glarner Kantonalbank per 30.06.2017: â–« Erneute Ertragssteigerung. â–« Reingewinn nimmt ...
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